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Abwägungsvorschläge

zum Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Müssen

Für das Gebiet: 

"Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, 

Gemarkung Müssen-Dorf"

13. März 2023

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG 

anerkannten Verbände gem § 4 Abs. 2 i. V. mit § 13a BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter



Landesplanungsbehörde

 

BLATT: 1

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Erlass BERÜCKSICHTIGUNG:

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport - Landesplanung -

vom 10. November 2022

Die Bestätigung, das weiterhin keine Bedenken gegen 

die Planung der Gemeinde bestehen wird dankend zur 

Kenntnis genommen.



vom 03.11.2022

Zu Abs. 1

1

Zu Abs. 2

2

3

4

BLATT: 2

Er könnte ergänzt werden durch OKFF Erdgeschoss.

Die Sockelhöhe ist selbstverständlich, nach Auffassung 

der Gemeinde, eine gestaltungstechnische Frage.

Da aber die Höhere Verwaltungsbehörde Probleme hat, 

mit der Festlegung der Bezugspunkte für diese 

Wird berücksichtigt durch Korrektur der 

Rechtsgrundlage.

Mit Perlenschnur ist voraussichtlich die Abgrenzung 

unterschiedlicher Nutzung gemeint. Hier wird die 

Darstellung entsprechend ergänzt.

Zu Abs. 3, 4, 5 + 6 Sockelhöhe, Trauf- und Firsthöhen

Die Sockelhöhe ist ein allgemein üblicher Begriff und 

auch den Mitarbeitern der Bauaufsicht bekannt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Höhere Verwaltungsbehörde

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Zum Fachdienst Naturschutz

Regionalentwicklung und Verkehrsinfrastruktur 

Wird zur Kenntnis genommen
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BLATT: 3

Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zu Abs. 9 

Wird berücksichtigt durch Ergänzung der Begründung.

Zu Abs. 7 + 8 Fassaden

Teil B Text 1.50 Fassaden wird von rotbunt in rotblau 

geändert (es handelt sich um den gleichen hart 

gebrannten Ziegel, der im Handel üblicherweise unter 

der Farbe rotbunt gehandelt wird).

Die Teilflächenverkleidung wird ergänzt durch den 

Zusatz  "… bis maximal 50 %"

Es wird darauf hingewiesen, dass die geforderten 

Höhenfestsetzungen nach NN während der Planung, 

insbesondere in einem bebauten Gebiet, wo alle 

Gebäude und Befestigungen ab- bzw. aufgerissen 

werden und das Grundstück später begradigt wird, sehr 

kompliziert ist. Auch der Aufwand, der einzelnen 

Höhenfestsetzungen der Vermessungsarbeiten vor 

Baubeginn und die Überprüfung nur durch öffentlich 

bestellte Vermesser erfolgen kann. Dies ist ein 

erheblicher Mehraufwand, der im hier geplanten 

Mietwohnungsbau zu erheblichen Mehrkosten führt, die 

die Gemeinde den Investoren nicht auferlegen will.

Festsetzungen, werden die Festsetzungen für die 

Sockelhöhen und Trauf- und Firsthöhen - Teil B Text 

Pkt. 1.10 und 1.20 ersatzlos gestrichen.

Die Festsetzungen der Vollgeschosse reichen der 

Gemeinde aus.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB
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BLATT: 4

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
Die Gemeinde als auch der Investor wollen den 

parkenden Verkehr für den tatsächlichen Bedarf auf 

den privaten Grundstücken unterbringen. Hierfür muss 

dann auch die entsprechende Festsetzung getroffen 

werden.

Zu Abs. 10 + 11 Private Stellplätze

Die Festsetzungen werden auf den Grundstücken 

konkretisiert. Die Stellplätze werden einzeln dargestellt 

und nummeriert. Auf den Einfamilienhausgrundstücken 

werden die zwei Stellplätze auch festgesetzt. Eine 

Zuordnung der einzelnen Stellplätze soll nicht erfolgen, 

damit die Vergabe später dem Bedarf entsprechend 

variabel gestaltet werden können. Es sei der Hinweis 

gestattet, dass sich hier nicht um einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan handelt und das das 

Gesamtgrundstück bebaut wird mit Mietwohnungsbau, 

mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und 

Ansprüchen auf Stellplätze.

Die gewünschte Anpassung bei den Geh-, Fahr und 

Leitungsrechten wird vorgenommen.

Zu Abs. 12 Grünordnerische Maßnahmen

Eine Festsetzung über den Denkmalschutz ist hier nicht 

möglich. Die Natursteinmauer ist jedoch 

ortsbildprägend und gerade gegenüber der Katharinen-

Kapelle als Kulturdenkmal erhaltenswürdig. Insofern 

wird an dieser Festsetzung festgehalten.



BLATT: 5

Sämtliche Kosten werden durch die Grundeigentümer 

getragen. Kosten fallen für die Gemeinde nicht an.

Die Bedenken werden berücksichtigt durch Ergänzung 

der Hinweise, wie folgt "Hinweise zum Denkmalschutz: 

Bauliche Maßnahmen im Baufeld gegenüber der 

Katharinen-Kapelle, gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG 

bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung 

(Veränderung der Umgebung des unbeweglichen 

Kulturdenkmals).

Der Umgebungsschutzbereich trifft auf die acht 

Baufelder zu, die in direktem Sichtkontakt zu dem 

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft

Zum Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz

Zum Fachdienst Kommunales

Das angesprochene Gewässer befindet sich außerhalb 

Plangeltungsbereiches. Veränderungen sind hier nicht 

geplant.

Unter- und Erhaltungsarbeiten können wie bisher 

ausgeführt werden. Zur Erreichung der 

landwirtschaftlichen Flächen, nördlich des Baugebietes, 

werden Zufahrten eingerichtet, sodass hier auch eine 

Erreichbarkeit der Mühlenbek gegeben ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass Bedenken von 

anderer Stelle, über die Zufahrt über das Flurstück 19/2 

möglich sind, denn hier ist eine große Biotopfläche 

festgesetzt worden.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



BLATT: 6

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Kulturdenkmal stehen: Die sieben norddwestlichen und 

mittigen Baufelder, die U-förmig angeordnet sind und 

eine Art Freifläche umschließen sowie das dritte 

Baufeld von Norden, entlang der Dorfstraße.

Einzelne Hinweise zur Berücksichtigung bei der 

denkmalschutzrechlichen Genehmigung: 

- im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals ist 

die minimale Dachneigung auf 35° zu erhöhen.

- Im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

sind für die Fassaden weder zu helle oder reine, noch 

glänzende oder stark reflektierende Materialien 

zulässig, damit sich die Neubauten dem baulichen 

Kulturdenkmal gestalterisch unterordnet,. Holz oder 

Holzoptik mit einem gelblich, bräunlichen Farbton sind 

auszuschliessen. Ein silbergrauer Farbton, der entsteht 

wenn Holz natürlich der Sonne ausgesetzt ist und 

vergraut, ist zulässig.

- im Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

dürfen die Dacheindeckungen nicht engobiert oder 

glasiert sein.

- auch auf Nebengebäuden dürfen im 

Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals keine 

glänzenden oder stark reflektierenden 

Dacheindeckungen verbaut werden.

- Photovoltaik-Anlagen sind im 

Umgebungsschutzbereich des Kulturdenkmals 

denkmalrechlich genehmigungspflichtig und dürfen das 

Kulturdenkmal nicht erheblich beeinträchtigen."



BLATT: 7

Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

3. Werden während der Ausführung der 

Baumaßnahme wider aller Erwartungen 

Bodenverunreinigungen festgestellt, ist umgehend der 

Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und 

Bodenschutz, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg, 

darüber zu unterrichten."

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Fachdienst Abfall- und Bodenschutz

Wird berücksichtigt durch Aufnahme der Hinweise: .

"1. Der Beginn der Abbrucharbeiten ist dem Kreis 

Herzogtum Lauenburg, Fachdienst  Abfall und 

Bodenschutz, Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg 

mindestens 2 Wochen vorher mitzuteilen

2. Die Entsorgung bzw.Verwertung der anfallenden 

Abfälle sind dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Untere 

Abfallentsorgung nachzuweisen. Die pflichtige 

Dokumentation gemäß Gewerbeabfallverordnung (ab 

10 m³ Abfälle) ist ebenfalls der Unteren Abfallbehörde 

unaufgefordert nach Abschluss der Maßnahme 

vorzulegen.



BLATT: 8

Ein gewisser Ausgleich innerhalb des Amtes wird 

hierbei berücksichtigt um Schwankungen aufzufangen.

Zum Fachdienst Kindertagesbetreuung, 

Jugendförderung und Schulen

Die Gemeinde hat sich mit der Sachlage auseinander 

gesetzt und auch der Amtsausschuss des Amtes 

Büchen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Amt 

Büchen im Verbund aller Gemeinden die Regelung der 

Vergabe vornimmt und auch den Kindertagesstätten-

Bedarfsplan aufstellt.

Für das Amt Büchen werden für 2026 ein Überschuss 

von 40 freien Plätzen prognostiziert, für 2024 sogar 116 

freie Plätze.

Die entsprechende Bauleitplanung der einzelnen 

Gemeinde fließen in den regelmäßig fortgeschriebenen 

Kindertagesstätten-Bedarfsplan des Amtes ein.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



BLATT: 9

● Oberflächenwasser kann allein aus der in der 

Planzeichnung dargestellten Höhenlage nicht erfolgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

Aufstellung eines Bebauungsplanes handelt, nicht um 

einen Vorhaben- und Erschließungsplan. 

Die Hinweise für die vorzunehmenden Maßnahmen bei 

der zukünftigen Bebauung des Grundstückes werden 

den Grundeigentümern mitgeteilt, zur Berücksichtigung 

bei der Durchführung der Baumaßnahmen.

● Die genaue Lage der Zufahrten können aus Teil A 

Planzeichnung entnommen werden, wo die Anschlüsse 

durch die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgen.

● Die Sichtdreiecke werden nachrichtlich dargestellt

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zum Fachdienst Straßenbau

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:



BLATT: 10

Zum Brandschutz

Die entsprechenden Vorgaben werden eingehalten. Bei 

der Durchführung der Baumaßnahme und Anschluss 

der Gebäude wird der Brandschutz und die Feuerwehr 

bei den geplanten Ausführungsmaßnahmen beteiligt.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Aus der Planzeichnung ist ebenfalls zu entnehmen, 

dass eine erhebliche Anzahl von privaten Stellplätzen 

auf den Wohnbauflächen festgesetzt ist um den 

öffentlichen Verkehrsraum nicht durch parkende 

Fahrzeuge zu beeinträchtigen. Jedoch ist in diesem 

Bereich ein zeitweise erheblicher Bedarf an öffentlichen 

Parkplätzen vorhanden durch Veranstaltungen in 

Schule, Feuerwehr, Sportanlage, Kindergarten, Gasthof 

und Freizeitanlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

in der ersten Auslegung eine große Anzahl von 

öffentlichen Parkplätzen in der Dorfstraße durch den 

Fachdienst Straßenbau verhindert wurde.

An der Bushaltestelle sind keine Veränderungen durch 

die Gemeinde vorgesehen.



Ist berücksichtigt. 

BLATT: 11

Eine Überprüfung und Abstimmung mit dem Amt 

Büchen hat stattgefunden.

Wird berücksichtigt durch Erstellung eines neuen 

Entwässerungskonzeptes bzw. 

Entwässerungsantrages und wird mit dem Fachdienst 

Wasserwirtschaft abgestimmt, einschließlich Klärung 

der Einzelfragen.
Die abschließende einvernehmliche Klärung des 

gewünschten Entwässerungskonzeptes hat am Freitag, 

den 10. März 2023 bei der Wasserbehörde, unter 

Teilnahme der UNB und des Fachdienstes Wasser- 

wirtschaft, Themenbereich Mühlenbek, stattgefunden. 

Das Oberflächenwasser soll jetzt doch wieder in die 

Niederung eingeleitet werden, nördliche Teile der 

Flurstücke 1/2 und 19/2. Das Oberflächenwasser soll 

auch in das, auf Flurstück 19/2 dargestellte Biotop 

eingeleitet werden. Bedingung, es dürfen keine 

baulichen Veränderungen der Geländeoberflächen 

oder sonstige Maßnahmen in der Niederung 

stattfinden. Hierbei wird auf eine Ausgleichsforderung 

für die Einleitung des Oberflächenwassers seitens der 

UNB verzichtet, ebenso auf erneute 

naturschutzfachliche Untersuchungen und 

Betrachtungen.

7.30 Regenwasserentsorgung

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

7.20 Schmutzwasserentsorgung

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft



BLATT: 12

Die Tiefe von 20 m wurde schon richtig verstanden. Zur 

Erläuterung, hiermit war gemeint insbesondere die 

nördlich versiegelte Fläche auf den ehemaligen 

Hofstellen und der Güllebehälter. In diesem Bereich 

sind auch erhebliche Abbruchmaßnahmen und 

Bodenaustausch erforderlich. Es ist selbstverständlich, 

dass die horizontale Tiefe gemeint war.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:
Die zwischen Bebauung und Niederung befindlichen 

Flächen sind von jeglichem Bestand im Form von 

Gebäuden Güllebehälter, Pflasterungen und 

Aufschüttungen zu räumen und möglichst naturnah 

wieder herstellen.

Die dezentralen Einleitungen aus dem bisherigen 

Konzept sollen beibehalten werden, um eine flächige 

Verteilung des Oberflächenwassers zu gewährleisten. 

Für die Entwässerung der Verkehrsflächen, innerhalb 

der Bebauung, werden je ein Sandfang eingebaut

Zu einzelnen Anregungen und Hinweisen

Die Gemeinde und die Grundeigentümer wollen 

möglichst den gesamten ruhenden Verkehr auf den 

Grundstücken selbst auffangen. Es gibt auch eine 

Forderung des Fachdienstes Straßenbau des Kreises, 

die Dorfstraße nicht mit weiterem ruhenden Verkehr zu 

belasten. Hierzu sind die entsprechenden 

Festsetzungen im B-Plan vorgenommen worden, um 

dies auch zu ermöglichen. 



Zum Hinweis

BLATT: 12a

Zu Städtebau und Planungsrecht

Wird zur Kenntnis genommen.

Für die im Ursprungsplan erwähnte vorhanden 

Entwässerungsleitung gibt es keine Grundlagen und 

auch keine Einleitererlaubnis. Sie glt als nicht existent 

und wird von der Gemeinde nicht weiter berücksichtigt.

Wenn bei der Erschließung Leitungsreste gefunden 

werden, werden diese entfernt und die Leitung wird 

verendet.

Die Anzahl der Stelplätze innerhalb des Bauleitplanes 

werden detaillierter dargestellt, nummeriert und auch 

für die Einzelhäuser ergänzt.

Die Stellplätze werden nicht zugeordnet, damit eine 

flexible Regelung auch zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich ist, ebenso wie Veränderungen.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



Deutsche Telekom Technik GmbH

 

BLATT: 13

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

STELLUNGNAHME:

vom 16. September 2022

Zur Deutschen Telekom Technik GmbH

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.

Stellungnahme vom 28. Dezember 2021



Deutsche Telekom Technik GmbH

 

BLATT: 14

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:



 

BLATT: 15

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

vom 8. November 2022

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.



 

BLATT: 16

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH

vom 8. November 2022

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Grundeigentümer werden hiervon 

benachrichtigt.



 

BLATT: 17

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

vom 05.10.2022 + 25.10.2022

(mit gleicher Stellungnahme)

Wird zur Kenntnis genommen.



 

BLATT: 18

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Schleswig-Holstein Netz AG

vom 2. November 2022

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Grundeigentümer erhalten eine 

Benachrichtigung.



vom 05. Oktober 2022

BLATT: 19

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Zur AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH

Stellungnahme vom 18.01.2022

Die Stellungnahme wird zur Kenntniss 

genommen. 

Die Grundeigentümer beabsichtigen Sammel-

Abfallanlagen auf den jeweiligen Grundstücken im 

Bereich der Grundstückzufahrten anzulegen.

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden



vom 27.09.2022

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

BLATT: 20

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Stadtwerke Geesthacht GmbH

Die Grundstückseigentümer werden von der 

Stellungnahme benachrichtigt.



vom 05.10.2022

BLATT: 21

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien - Baurecht

Wird zur Kenntnis genommen.



HVV

Eisenbahn Bundesamt

Gemeinde Büchen

BLATT: 22

Stadt Schwarzenbek

STELLUNGNAHME:

BEBAUUNGSPLAN NR. 14 DER GEMEINDE MÜSSEN

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:   "Ortszentrum, nördlich Dorfstraße/K29, Dorfstraße 11+13, Flurstück 1/2 teilw. + 19/2 teilw, Flur 3, Gemarkung Müssen-Dorf"

Dritte § 3 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 13 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Von nachfolgend aufgeführten berührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie Nachbargemeinden wurden 

Stellungnahmen abgegeben, jedoch keine 

Anregungen oder Bedenken vorgebracht:

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume S-H, Außenstelle Lübeck

50Hertz Transmissionen

Tennet

Industrie- und Handelskammer

Archäologisches Landesamt

Landesamt für Vermessung und Geoinformation


